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Anforderungen für die praktische Führerprüfung (VZV vom 3. Juli 2002, Anhang 12) 
Stand: 23.04.2004 

 
1.  Bei jeder Verkehrslage wird bewertet, wie vertraut der Fahrschüler im Umgang mit den verschie- 

denen Einrichtungen des Fahrzeugs ist und wie geschickt und sicher er sich in den Verkehr ein- 
ordnet. Der Verkehrsexperte muss sich während der gesamten praktischen Führerprüfung sicher 
fühlen. Bei Fahrfehlern oder gefährlichen Verhaltensweisen, die das Prüfungsfahrzeug, seine In- 
sassen oder andere Teilnehmer am Strassenverkehr unmittelbar gefährden, wird die praktische 
Führerprüfung unabhängig davon, ob der Verkehrsexperte eingreifen musste oder nicht, vorzei-
tig abgebrochen. Der Verkehrsexperte kann jedoch frei entscheiden, ob die praktische Führer-
prüfung zu Ende zu führen ist. 

 

2.  Der Verkehrsexperte soll während seiner Einschätzung besondere Aufmerksamkeit darauf legen, 
ob der Fahrschüler defensiv, rücksichtsvoll und umweltschonend fährt. Dies sollte sich im gesam- 
ten Fahrstil widerspiegeln und der Verkehrsexperte soll dies auch bei der Gesamtbeurteilung 
des Fahrschülers berücksichtigen; dies schliesst angepasstes und zielstrebiges (sicheres) Fah-
ren ein, unter Berücksichtigung der Wetterlage und des Strassenzustandes und der anderen - 
insbesonde- re der schwächeren - Verkehrsteilnehmer; der Fahrschüler sollte zudem voraus-
schauend fahren. 

 

3.  Der Verkehrsexperte soll ausserdem folgende Verhaltensweisen des Fahrschülers bewerten: 

3.1     Betätigung der Bedienungseinrichtungen des Fahrzeuges: richtige Anwendung und Ver- 
wendung der Sicherheitsgurte, der Rückspiegel, der Kopflehnen, des Sitzes; der Be- 
leuchtung, der Kupplung, der Gangschaltung, des Gaspedals, der Bremssysteme (auch 
eines dritten Bremssystems, wenn vorhanden) und der Lenkung; Kontrolle des Fahrzeu- 
ges unter verschiedenen Umständen und bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten; Wah-
rung der Gleichmäßigkeit der Fahrweise, Berücksichtigung der Eigenschaften, des Ge-
wichtes und der Abmessungen des Fahrzeugs sowie des Gewichtes und der Art der La-
dung (nur für die Kategorien C, BE, CE und DE sowie die Unterkategorien C1, C1E und 
D1E); Berücksichtigung des Komforts der Passagiere [langsames Beschleunigen, ruhi-
ges Fahren und gleichmäßiges Bremsen], (nur für die Kategorien D und DE sowie die 
Unterkategorien D1 und D1E); 

3.2     umweltfreundliches und sparsames Fahren, unter Berücksichtigung der Umdrehungs- 
zahl, des Gangwechsels, der Verzögerung und der Beschleunigung; 

3.3     Aufmerksamkeit: Rundblick, richtige Benützung der Spiegel, Sicht auf kurze, lange und 
mittlere Entfernungen; 

3.4 Vortritt gewähren: Vortritt an Kreuzungen; Vortritt gewähren unter anderen Umständen 
 (Richtungs- und Fahrbahnwechsel, Ausführung bestimmter Fahrmanöver); 

3.5     Einordnen auf der Fahrbahn: richtiges Einordnen auf der Strasse, auf den Fahrstreifen, 
in einen Kreisverkehr unter Berücksichtigung des Typs und der Eigenschaften des Mo- 
torfahrzeuges; vorausschauende Positionierung auf der Strasse; 

3.6     Abstand halten: ausreichenden Abstand nach vorne, hinten und zur Seite halten; ausrei- 
chenden Abstand zu übrigen Strassenteilnehmern halten; 

3.7     Geschwindigkeit: die maximal zugelassene Geschwindigkeit nicht überschreiten; die Ge- 
schwindigkeit an die Wetter- und Verkehrsbedingungen anpassen; mit solcher Ge- 
schwindigkeit fahren, dass das Anhalten innerhalb der sichtbaren und freien Strecke mög-
lich ist; die Geschwindigkeit an die allgemeine Geschwindigkeit der gleichen Art von Ver-
kehrsteilnehmern anpassen; 

3.8    Ampeln, Signale und Markierungen und andere Bedingungen: richtiges Verhalten an Am-
peln; Hinweise von Verkehrspolizisten beachten; richtiges Verhalten bei Signalen und Mar-
kierungen; 

3.9     Signale: bei Bedarf notwendige, richtige und rechtzeitige Signale geben; Fahrtrichtungen 
korrekt angeben; auf alle Signale von anderen Verkehrsteilnehmern angemessen reagie- 
ren; 

3.10   Bremsen: rechtzeitiges Verlangsamen, den Umständen angepasstes Bremsen; voraus- 
schauende Fahrweise; Verwendung der verschiedenen Bremssysteme (nur für die Kate- 
gorien C, D, CE, und DE); andere Systeme zur Geschwindigkeitsreduktion verwenden 
(nur für die Kategorien C, D, CE und DE). 


